Mietspiegel 2012
Interkommunale Zusammenarbeit von 15 Gemeinden aus 
dem Bodenseekreis

Hintergrundinformationen zur Erstellung des Mietspiegels 2012 in interkommunaler Zusammenarbeit
Zum ersten Mal in der Geschichte der Erstellung eines Mietspiegels gibt es eine interkommunale Zusammenarbeit von dieser Größe. Der überwiegende Teil der Gemeinden im Bodenseekreis wirkt aktiv bei der Erstellung des Mietspiegels 2012 mit. Folgende 15 von 23 Gemeinden beteiligen sich an diesem Großprojekt:

Bermatingen,  Deggenhausertal, Eriskirch, Frickingen, Friedrichshafen, Hagnau, Kressbronn, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen, Owingen, Salem und Stetten.

Initiiert wurde das Projekt vom Landkreis Bodenseekreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichshafen. Von Seiten des Landkreises besteht, aufgrund eines Grundsatzurteils des Bundessozialgerichts die Notwendigkeit für die Übernahme der so genannten Kosten der Unterkunft ein schlüssiges Konzept vorzulegen. Es ist nahe liegend diese Kosten der Unterkunft an das lokale Mietniveau anzugleichen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn dieses Niveau durch einen Mietspiegel dargestellt wird. 

Die Stadt Friedrichshafen, deren letzter Mietspiegel aus dem Jahr 2008 ist, plante diesen durch eine Neuerhebung zu aktualisieren bzw. neu herauszugeben. Aus dieser Absicht entstand in der Folge das gemeinsame Projekt, dem sich die genannten weiteren 14 Gemeinden angeschlossen haben. 

Mietspiegel haben gerade in Friedrichshafen bereits eine lange Tradition. Seit 1993 gibt es hier Mietspiegel, welche im Zeitraum von 2 Jahren überarbeitet und fortgeschrieben wurden. Im Jahr 2004 kam erstmals Markdorf mit der Erstellung eines eigenen Mietspiegels hinzu. Diese beiden Mietspiegel wurden in der Folge von vielen anderen Kreisgemeinden als Orientierung herangezogen und mit Zu- oder Abschlagen angewandt.
Mit dem aktuellen Projekt beschreiten die Mietspiegel 2012 einen neuen Weg. Jetzt bekommt jede beteiligte Gemeinde Ihren eigenen Mietspiegel, mit Ihren eigenen Daten und Fakten. Dieser wird für die Gemeinden typische und wichtige Merkmale enthalten, die die Miete beeinflussen können.

Mietspiegel sind im Mietrecht zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete von zentraler Bedeutung. Unter dieser ortsüblichen Vergleichsmiete wird das übliche Mietentgelt, das in der Gemeinde oder in vergleichbaren Gemeinden für nicht preisgebundenen Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage entrichtet wird, verstanden. An der Vergleichsmiete orientieren sich z.B. Mieterhöhungsverfahren, Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher. 

Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers kann die Vergleichsmiete durch drei verschiedene Methoden ermittelt werden, nämlich erstens durch Sachverständigengutachten, zweitens durch die Benennung der Mieten von mindestens drei Vergleichswohnungen oder drittens durch Mietspiegel. Die umfassendste, objektivste und statistisch fundierteste Vergleichsmiete liefert ohne Zweifel ein Mietspiegel, der auf der Basis einer breit angelegten, repräsentativen Erhebung berechnet wird. Sein Vorteil gegenüber den anderen Nachweismethoden liegt insbesondere darin, daß er grundsätzliche Aussagen über das allgemeine Mietniveau einer Kommune liefert. Die folgenden Anwendungsmöglichkeiten unterstreichen die Bedeutung eines Mietspiegels:

· Mietspiegel bieten eine wichtige Orientierungshilfe für Vermieter und Mieter für die Festlegung des Mietpreises bzw. dessen Akzeptanz.

· Mietspiegel erfüllen eine wichtige Befriedungsfunktion im Vorfeld gerichtlicher Auseinandersetzungen. Durch die Tatsache, dass eine Mietpreisübersicht über das kommunale Mietniveau existiert, können sich die Mietvertragsparteien leichter einigen und damit werden viele Mietstreitigkeiten vermieden.

· Mietspiegel können als Begründungsmittel im Mieterhöhungsverlangen herangezogen werden. 

· Mietspiegel bilden die Basis für die Erfassung von überhöhten Mietpreisforderungen und Mietwucher.

· Mietspiegel dienen als Entscheidungshilfe für wohnungsbaupolitische Überlegungen kommunaler und privater Entscheidungsträger. 

Mietspiegel leisten generell einen großen Beitrag zur Rechtssicherheit am Wohnungsmarkt. Der Vorteil von Mietspiegeln liegt darin, nicht nur Informationen über gezahlte Mietpreise einzelner Wohnungen wie bei Sachverständigengutachten zu liefern. Das örtliche Mietniveau wird auf breiter Basis abgebildet. Mietspiegel stehen zudem der Öffentlichkeit zur Verfügung. Insgesamt schaffen sie Transparenz für alle Beteiligten und Interessierten am Wohnungsmarkt. Um etwaigen Mutmaßungen entgegenzutreten, sei betont, daß mit einem Mietspiegel keineswegs beabsichtigt wird, den Mietpreis einer Kommune zu regulieren, sondern vielmehr den auf dem freien Markt entstandenen durchschnittlichen Mietpreis zu ermitteln und wiederzugeben. 

Die vielen Vorteile eines Mietspiegels haben den Gesetzgeber bewogen, die Bedeutung des Mietspiegels noch wesentlich zu erhöhen. Seit 2001 gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten „qualifizierten Mietspiegel“ aufzustellen, der nach wissenschaftlichen Kriterien, basieren auf Datenerhebungen, erarbeitet worden und von der Gemeinde oder den Interessenvertretungen von Mietern und Vermietern anerkannt sein muss. Ein solcher Mietspiegel dient als bedeutender Anhaltspunkt bei der Festlegung der Miethöhe und entwickelt sogar Beweiskraft im gerichtlichen Verfahren. 

Im Projekt Mietspiegel 2012 der 15 Kreisgemeinden wird nun eine Befragung in allen beteiligten Gemeinden vorgenommen. Hierzu wurden per Zufallsstichprobe Haushalte ausgewählt. Von Dezember 2011 bis Januar 2012 werden diese Haushalte von den Erhebungsbeauftragen angelaufen und befragt. Die Erhebungsbeauftragten sind mit einem von der Stadt/Gemeinde ausgestellten Begleitschreiben ausgestattet, um sich als autorisierter Interviewer auszuweisen. Der 4-seitige Erhebungsbogen enthält nur Fragen zu objektiven Daten wie die Größe und Art der Wohnung, Ausstattung, Lage und Beschaffenheit der Wohnung, Mietpreis usw. Anhand dieser Angaben werden später die ortsüblichen Vergleichsmieten ermittelt. Sensible Fragen wie etwa nach der Höhe des Einkommens oder der persönlichen Situation der Mieter sind im Fragebogen nicht enthalten. Erstmals kommen Fragen zum energetischen Standard der Wohnung und des Hauses hinzu. Ziel ist, die steigenden Nebenkosten sowie deren Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt zu erfassen. 
Die Basis für die Mietspiegelerstellung bilden alle nicht preisgebundenen Mietwohnungen des freifinanzierten Wohnungsmarktes, deren Nettomiete sich in den letzten vier Jahren geändert hat oder die in diesem Zeitraum neu vereinbart worden sind. Nicht einbezogen werden Wohnungen, die vom Eigentümer bewohnt werden, Dienst- und Werkswohnungen, Sozialwohnungen, Wohnheimen und Anstalten. 

Der Mietspiegel wird vom EMA-Institut für empirische Marktanalysen Regensburg erstellt, einem Institut mit Spezialisierung auf Mietspiegelerstellungen. 

Die erhobenen Angaben werden selbstverständlich nur anonym und in zusammengefasster Form ausgewertet, die Einzelangaben unterliegen dem Datenschutz und dienen ausschließlich der Erstellung des Mietspiegels. Die Mietspiegel sollen im Frühjahr 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt werden und sind dann bei den Kommunalverwaltungen erhältlich.

Die Bewohner von Haushalten, die in die Zufallsauswahl gefallen sind und wegen der Mietspiegelerstellung befragt werden, werden gebeten, im Sinne des Allgemeinwohls und des großen Nutzens eines Mietspiegels sich kurz Zeit zu nehmen und die Fragen mit Unterstützung der Interviewer zu beantworten.

